
Die „duale Ordnung“ der Entsorgung nach dem KrW-/AbfG 

 

Eigenentsorgung durch Erzeuger und Besitzer 

von Abfällen (Grundsatz der 

Eigenentsorgung): §§ 5 II , 11 I 

Entsorgung durch öffentlich-rechtliche 

Entsorgungsträger (ausnahmsweise): §§ 13-

15 (Überlassungspflicht des Erzeugers / 

Besitzers und zugleich Entsorgungspflicht 

des Entsorgungsträgers!) 

• § 5 II : Grundpflicht des Erzeugers / 

Besitzers zur Verwertung 

• § 11 I: Grundpflicht des Erzeugers / 

Besitzers zur Beseitigung, soweit keine 

Verwertung stattfindet 

• § 13 I 1: bei Abfällen aus privaten 

Haushaltungen, soweit Verwertung 

nicht möglich oder nicht beabsichtigt 

• § 13 I 2: bei sonstigen Abfällen, wenn 

- keine Beseitigung in eigenen 

Anlagen (Definition str.) oder 

- überwiegende öffentliche 

Interessen daran bestehen 

• § 15 IV: Autowracks 

• § 13 IV: im übrigen bei 

entsprechender landesrechtlicher 

Regelung für besonders 

überwachungsbedürftige Abfälle 

Alternativ: Eigenentsorgung durch 

privatrechtliche Entsorgungsträger oder den 

Betreiber einer Beseitigungsanlage 

Beauftragung 

(Einschaltung von 

Erfüllungsgehil fen) 

Übertragung 

(verantwortungsbefreiend) 

§ 16 I: Dritte § 16 II: Dritte 

§ 17 I: Verbände § 17 III : 

Verbände 

§ 18 I: Einrich-

tungen der öff .-

rechtl. Kammern 

§ 18 II: 

Einrichtungen 

der öff .-rechtl. 

Kammern 

§ 28 II: 

Betreiber 

einer 

Abfall -

beseiti -

gungs-

anlage 

Ausnahmen: 

• gemäß §§ 13 II, 15 II bei Übertragung 

der Entsorgung im Sinne der §§ 16 II, 

17 III oder 18 II (siehe linke Spalte) 

• gemäß §§ 13 III , 15 III bei 

bestimmten Abfällen (insbesondere 

solchen, die einer Rücknahmepflicht 

oder Sammlung unterliegen) 

 


